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Statuten

1
Name, Sitz und Dauer
1.1
Unter dem Namen "Tauchclub Swissair", nachstehend TCSR genannt, besteht eine Körperschaft im Sinne von Art. 60ff des ZGB.

1.2
Die Dauer des TCSR ist unbeschränkt.

1.3
Der Sitz des TCSR befindet sich in Kloten.

2
Ziel und Zweck

2.1
Der TCSR bezweckt die Förderung des Unterwassersports. Der TCSR ist politisch und konfessionell neutral.

2.2
Zugehörigkeit
Die TCSR ist als Club Mitglied des Schweizer Unterwasser​sportverbandes (SUSV) und aner​kennt dessen Statuten. Für die Clubmitglieder ist diese Mitgliedschaft jedoch nicht zwingend und kann jährlich geändert werden.  

2.3
Vereinsjahr
Das Vereinsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

2.4
Der TCSR respektiert Gesetze und Reglemente, welche die Erhaltung der Fauna, der Flora und der archäologischen Fundstellen der Gewässer zum Ziele haben. Er verbietet seinen Mitgliedern jede Betätigung in der Unterwasserjagd.
3
Mitgliedschaft

Der Club setzt sich zusammen aus:

- Aktivmitgliedern
- Passivmitgliedern
– Ehren- und Freimitgliedern

Ab 4. März 2005 sollen keine Ehrenmitglieder mehr ernannt werden. 

3.1
Aufnahme und Ausschluss
Über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern beschliesst der Vorstand. Der Mitgliederbeitrag ist innert 30 Tagen, nach Rechnungsstellung durch den Kassier, zu bezahlen. Wer dieser Verpflichtung unbegründet nicht nachkommt, verliert mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft.

3.1.1
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand mit einfachem Stimmenmehr aller Vorstandsmitglieder beschlossen werden. Gegen den Ausschlussbe​schluss kann das betroffene Mitglied innert 30 Tagen Einspruch erheben. Eine aus​serordentliche oder die nächste Generalversammlung entscheidet dann mit einfa​chem Stimmenmehr endgültig. 
3.2
Aktivmitglieder
Aktivmitglieder sollen im Besitz eines Tauchbrevets sein, egal welcher Stufe. Diese Angaben werden auf der Anmeldung für den Eintritt durch das Mitglied gemacht. Die Richtigkeit der Angaben wird jedoch nicht speziell durch den Verein überprüft. 

Aktivmitglieder geniessen alle Rechte und Pflichten des Vereines.  

3.3
Passivmitglieder
Passivmitglieder sind juristische oder natürliche Personen, welche die Bestrebungen des TCSR unterstützen. Passivmitglieder sind weder stimm- noch wahlberechtigt. Das Fragerecht und die Teilnahme an der GV ist aber trotzdem gewahrt. 

3.4
Ehrenmitglieder und Freimitglieder
Die zur Zeit ernannten Ehren- und Freimitglieder bleiben bestehen und sind stimmberechtigt. 
3.5
Aus- und Übertritt
Die Mitgliedschaft kann jederzeit unter Beachtung einer zweimonatigen Kündi​gungsfrist mit schriftlicher Erklärung an den Vorstand aufgegeben werden. Die Bei​tragspflicht besteht aber für das volle Kalenderjahr. Der Übertritt von der Passiv- in die Aktivmitgliedschaft ist hingegen jederzeit möglich, wobei der Aktivmitglieder​beitrag pro rata erhoben wird.

3.6
Mitgliederbeiträge
Die Höhe der Mitgliederbeiträge für das neue Vereinsjahr werden von der Generalversammlung im Rahmen des statuarisch festgelegten Höchstbeitrages festgesetzt.

Die ordentliche Generalversammlung legt den Höchstbetrag für Mitgliederbeiträge fest. Dieser beträgt Fr. 250.- (exkl. SUSV-Beitrag) für Aktivmitglieder und Fr. 120 für Passivmitglieder. Durch diese Festlegung werden die finanziellen Beitragspflichten der Mitglieder abschliessend geregelt. 

Ehren- und Freimitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit. 

4
Organe

4.1
Ordentliche Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung für das abgelaufene Vereinsjahr findet im er​sten Quartal statt. Der Vorstand lädt 2 Monate zuvor unter Bekanntgabe der Trakt​anden ein.

4.2
Ausserordentliche Generalversammlung
Eine ausserordentliche Generalversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von einem Fünftel der Aktiv- und Ehrenmitglieder einzuberufen.

4.3
Traktanden und Kompetenzen der ordentlichen Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung beschliesst über folgende Geschäfte:

a)
Wahl der Stimmenzähler, Wahl des Tagespräsidenten
b)
Abnahme des Protokolls der letzten Generalversammlung
c)
Abnahme des Jahresberichts
d)
Abnahme der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes
e)
Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
f)
Wahl des Präsidenten, des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren
g)
Statutenänderungen
h)
Festsetzen der Mitgliederbeiträge
i)
Budget
k)
Anträge
l)
Verschiedenes

Beschlüsse über Statutenänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit der anwe​senden Mitglieder.

4.4
Vorstand
Der Vorstand besteht aus folgenden Aktivmitgliedern:

- Präsident
- Vizepräsident und Aktuar
- Kassier
- Technischer-/Tauchleiter
- Redaktor

Der Vorstand wird von der ordentlichen Generalversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. Er kann wiedergewählt werden.

Die Funktionen Technischer-/Tauchleiter und Redaktor können auch in Personalunion (max. zwei Personen) ausgeübt werden. Es entfällt aber lediglich eine Stimme auf eine Funktion, auch wenn diese von zwei Personen wahrgenommen wird. 

Während der Amtsdauer zurücktretende Mitglieder werden durch ein vom Vorstand bestimmtes Vereinsmitglied provisorisch bis zur nächsten ordentlichen Generalver​sammlung ersetzt.

Der Vorstand ist zuständig für die Beschlussfassung in allen Vereinsangelegenhei​ten, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung übertragen sind und verfügt über die finanziellen Mittel im Rahmen des Jahresbudgets. Der Vorstand ist be​schlussfähig wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Präsident und ein weiteres Vorstandsmitglied zeichnen zu zweit rechtsverbindlich im Verkehr mit Dritten. Der Vorstand erarbeitet das Jahresprogramm des folgenden Jahres bis zum 31. Dezember unter Berücksichtigung der Interessen der Clubmitglieder.

4.5
Rechnungsrevisoren
Die Jahresrechnung des TCSR wird jährlich durch zwei, von der Generalversammlung zu wählende Revisoren geprüft. Die Wahl erfolgt für eine Amtsdauer von zwei Jahren.

5
Haftbarkeit

Für alle Unfälle bei Kursen oder sonstigen Veranstaltungen kann weder der Club noch ein Mitglied haftbar gemacht werden. Für Schäden an Club- oder Drittei​gentum haftet der Verursacher.

6
Auflösung des Vereins

6.1
Der TCSR wird aufgelöst, wenn dies zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder beschliessen

6.2
Im Falle der Auflösung wird das Vermögen des Club auf die Aktivmitglieder gleichmässig verteilt. 

7
Schlussbestimmungen

7.1
Gesetzliche Vorschriften
Die gesetzlichen Vorschriften des schweizerischen Zivilgesetzbuches über Vereine bilden ergänzendes Recht.

7.2
Gültigkeit der Statuten
Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung des TCSR vom 14. Juni 1977 beschlossen und treten sofort in Kraft.

6. Revidierte Auflage vom 4. März 2005 

Änderungen:
GV 84 - Punkte
2.2 / 3.1


GV 86 - Punkt 
4.4


GV 92 - Punkt 
2.2


GV 98 - Punkte 
2.2 / 3.1 / 3.2 / 4.4


GV 01 - Punkt
3.6


GV 05 – Punkt 2.2 / 3 / 3.2./3.4/ 4.4 / 6.2   
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